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Allgemeinverfügung der Stadt Datteln zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-
Virus (SARS-CoV-2)

Gemäß §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zurVerhütung und Bekämpfung
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-lfSG) zurVerhütung der
Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-lnfektionen erlässt der Bürgermeister der Stadt Dat-
teln unter Aufhebung derAllgemeinverfügung vom 17.03.2020, veröffentlicht in Amtsblatt Nr. 6
der Stadt Datteln als örtliche Ordnungsbehörde nachfolgende

Allgemeinverfügung

1. Im gesamten Gebiet der Stadt Datteln sind alle öffentlichen und privaten Veranstaltun-
gen, sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel, untersagt (z. B.

Osterfeuer). Ausgenommen davon sind notwendige Veranstaltungen, insbesondere sol-
ehe, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Da-
seinsfür- und -Vorsorge (z. B Wochenmärkte) zu dienen bestimmt sind.

2. Folgende Einrichtungen und Angebote sind zu schließen beziehungsweise einzustellen:

a. alle Bars, Schankwirtschaften, Cafes, Eiscafes, Clubs, Diskotheken, Tanzschu-

ten, Tanzveranstaltungen, TheaterA/arietes, Kinos, Tierparks, Museen, Tattoo-

und Piercingstudios, Teestuben, Shisha-Bars, Veranstaltungshallen, Internet-
Cafes, Kulturvereine unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von
Eigentumsverhältnissen;

b. alle Fitness-Studios, Reha-Sporteinrichtungen (außer Einrichtungen, die ärztlich
zwingend erforderliche Behandlungen durchführen), Schwimmbäder und soge-
nannte „Spaßbäder", Saunen, Solarien, Massagestudios, sofern die Leistungen
nicht medizinisch verordnet sind;

c. alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen
und privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen, Bibliotheken;

d. Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstige Sport- und Freizeiteinrichtungen,
Kegel- und Bowlingbahnen, Spielplätze und Bolzplätze;

e. Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros;

f. Prostitutionsbetriebe, Prostitutionsfahrzeuge und Straßenprostitution, Bordelle
und ähnliche Einrichtungen (z. B. Swingerclubs)

3. Der Zugang zu Angeboten der Mensen, Speisewirtschaften sowie Hotels für die Bewir-
tung von Ubernachtungsgästen ist beschränkt und nur unter nachstehenden Auflagen
gestattet:

• Die Besucher*innen sind mit Kontaktdaten (Vorname, Name, Adresse, Telefon-

nummer) zu registrieren;
• Der Verzehr von Speisen und Getränken an der Theke ist untersagt;
• Pro Gast dürfen 5 m2 der Gastraumfläche nicht Unterschriften werden;
• Der Mindestabstand zwischen den Tischen muss 2 Meter betragen;
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• Entsprechende Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen ge-
maß Robert-Koch-lnstitut sind gut sichtbar für alle Besucher*innen anzubringen;

• Es ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen;
• Alle Kontaktflächen sind nach jeder Nutzung zu desinfizieren;
• Buffetangebote sind untersagt.

Speisewirtschaften dürfen frühestens um 6.00 Uhr öffnen und müssen spätestens um
15.00 Uhr schließen. Außerhalb der Betriebszeiten ist der Aufenthalt von Kunden in den
Geschäftsräumen untersagt. Lieferdienste und Drive-in-Schalter sind gestattet.

4. NICHT geschlossen werden der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol-
und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen,
Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, derZei-

tungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.

Dienstleister und Handwerker dürfen ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen.

5. Ausgenommen sind auch Blutspendetermine, die der Versorgung der Bevölkerung mit
lebensnotwendigen Blutprodukten dienen. Sie müssen unter Beachtung der der Pande-
mielage angepassten besonderen hygienischen Vorkehrungen durchgeführt werden,
das heißt insbesondere, dass bei Blutspendeterminen die Kontakte auf ein Minimum be-
grenzt werden, die Verweildauer der Spender*innen möglichst gering ist und Spen-
der*innen, die einen Anhaltspunkt für einen Infekt bieten, bereits zu Beginn erkannt wer-
den und den Ort des Blutspendetermins umgehend verlassen.

6. Der Zugang zu Einkaufszentren, Shopping-Malls (StadtGalerie) und vergleichbaren Ein-
richtungen ist nur gestattet, wenn sich dort nicht zu schließende Einrichtungen nach
Nummer 4 befinden. Gestattet ist ausschließlich der Besuch dieser Einrichtungen.

7. Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkten, Abhol- und Liefer-
diensten (z. B. Paketdienste), Apotheken sowie Geschäften des Großhandels ist bis auf
Weiteres auch die Öffnung an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr erlaubt; dies gilt
nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag.

8. Sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöffnungsgesetzes haben die erforderli-
chen Maßnahmen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von
Warteschlangen zu treffen.

9. Ubernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind untersagt. Die Gemeinschafts-
einrichtungen auf Campinglätzen sind zu schließen.

10. Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach RKI-Klassifizierung dürfen für den Zeitraum
von 14 Tagen nach Aufenthalt folgende Bereiche nicht betreten:

a. Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen,
Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fäl-
len", Schulen und Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut
werden) sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB VIII (stationäre Erzie-
hungshilfe);
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b. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den
Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtun-
gen, Tageskliniken;

c. Stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere Wohn-
formen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen;

d. Berufsschulen;

e. Hochschulen;

Ausgenommen von den Ziffern 10 b und 10 c sind Arzte und Arztinnen sowie medizini-
sches Personal der Krankenhäuser und Pflege- sowie Betreuungspersonal der stationä-
ren Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe.

11. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre
Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe wird angeordnet:

a. Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Coro-
na-Viren zu erschweren, Patientinnen und Personal zu schützen und persönli-

ehe Schutzausrüstung einzusparen.

b. Sie haben Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche aus-
zusprechen; maximal ist aber ein/e registrierter Besucher*in pro Bewoh-
ner*in/Patient*in pro Tag mit Schutzmaßnahmen und mit Hygieneunterweisung
zuzulassen. Ausgenommen davon sind medizinisch oder ethisch-sozial ange-

zeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten).

c. Kantinen, Cafeterien und andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für
Patienten und Besucher*innen sind zu schließen.

d. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vortrage, Lesungen, Informationsver-
anstaltungen etc. sind zu unterlassen.

12. Alle Schulen im Gebiet der Stadt Datteln sind als Gemeinschaftseinrichtungen gemäß §
33 Nummer 3 IfSG zunächst bis zum Ablauf des 19.04.2020 zu schließen. Umfasst sind
alle öffentlichen Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des Schulge-
setzes (SchulG-SGV.NRW.223).

13. Ausnahmen von der vorgenannten Maßnahme sind nach folgenden Maßgaben möglich:

a. Zur Sicherstellung einer Ubergangszeit, die es den betroffenen Personensorge-
berechtigten ermöglicht, sich auf die Folgen der Schließung der unter Ziff. 12 ge-
nannten Gemeinschaftseinrichtungen einzustellen, sind für den Zeitraum vom
16.03.2020 bis zum Ablauf des 17.03.2020 Nutzungen zu Betreuungszwecken
zulässig. Ein Schulbesuch an den genannten beiden Tagen ist möglich, wenn die
Personensorgeberechtigten dies so entscheiden. Außerdem sind Dienstbespre-
chungen der an der jeweiligen Schule tätigen Lehrkräfte zulässig.
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b. Für den Zeitraum vom 18.03.2020 bis zunächst zum Ablauf des 03.04.2020 (letz-
ter Schultag vor den Osterferien) sind von der Schließung der o.g. Gemein-
schaftseinrichtungen ausgenommen:

aa. Betreuungsbedürftige Schülerinnen - in der Regel der Jahrgangsstufen 1 bis
6 - als Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen, für die eine Vor-Ort-
Betreuung in den Schulräumlichkeiten zu den üblichen Unterrichtszeiten und
den Zeiten einer Betreuung im offenen Ganztag (OGS) sichergestellt werden
muss, sofern eine private Betreuung insbesondere durch Familienangehörige
oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten oderArbeitsgestaltung (bspw.
Home-Office) nicht gewährleistet werden kann, sowie

bb. die zur Wahrnehmung dervorgenannten Betreuungsaufgabe erforderlichen
Lehrkräfte und sonstigen Kräfte, ferner Lehrkräfte der jeweiligen Schule zur
Wahrnehmung dringend erforderlicher Dienstgeschäfte (Abnahme von Prü-
fungen, Teilnahme an Konferenzen).

Schlüsselpersonen im Sinne des Buchstaben aa. sind Angehörige von Berufs-
gruppen, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölke-
rung und derAufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens
dient. Dazu zählen insbesondere:

Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und
der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung einschließlich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr
(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öf-
fentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV,
Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler
Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.

Die Notwendigkeit einer außerordentlichen schulischen Betreuung von Kindern
dervorgenannten Personengruppen ist durch die schriftliche Bescheinigung des
jeweiligen Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten gegenüber der Schulleitung
nachzuweisen.

14. Sämtliche Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, heilpädagogische Kin-
dertageseinrichtungen und „Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (Brückenprojekte)
sind verpflichtet, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Kindern im Alter bis zur Ein-
Schulung sowie Schülerinnen sowie deren Erziehungsberechtigten bzw. Betreuungs-
personen ab sofort bis zum 19.04.2020 den Zutritt zu den Betreuungsangeboten zu
untersagen.

15. Auszunehmen von Ziffer 14 sind Kinder im Alter bis zur Einschulung sowie Schü-
ler*innen, deren Erziehungsberechtigte bzw. Betreuungspersonen eine unentbehrliche
Schlüsselperson ist. Diese Betreuung soll erfolgen, sofern eine private Betreuung insbe-
sondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten und
Arbeitsgestaltung (bspw. Home-Office) nicht gewährleistet werden kann.

Schlüsselpersonen sind in diesem Fall Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen
und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler
Funktionen des öffentlichen Lebens dient. Dazu zählen insbesondere:
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Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Pflege
sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung einschließlich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungs-
dienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen
(Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittel-
Versorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Steilen von Staat, Justiz und Ven/val-
tung dienen.

Die Notwendigkeit einer außerordentlichen Betreuung von Kindern der vorgenannten
Personengruppen ist durch die schriftliche Bescheinigung des jeweiligen Arbeitgebers
oder Dienstvorgesetzten gegenüber der Schulleitung nachzuweisen.

16. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung im
Amtsblatt der Stadt Datteln Nr. 7 vom 18.03.2020 in Kraft und gilt unbefristet.

Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) i.V.m. §§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.

Begründung:

Die Stadt Datteln ist nach § 28 Abs. 1 Satz 2 ISFG i.V.m. § 3 ZVO-lfSG für den Erlass von
Schutzmaßnahmen zurVerhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig.

Zu Ziffer 1-11:

Mit dieser Allgemeinverfügung setzt die Stadt Datteln als die für die Umsetzung des Infek-
tionsschutzgesetzes gem. § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem
Infektionsschutzgesetz (ZVO-lfSG) örtlich und sachlich zuständige Ordnungsbehörde die vor-
genannten Erlasse um.

Eine öffentliche oder private Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztes, an einer definierten Ört-
lichkeit stattfindendes Ereignis, an dem mehrere Personen teilnehmen. Dieses Ereignis hat in
der Regel einen definierten Zweck und ein Programm mit thematischer, inhaltlicher Bindung
oder Zweckbestimmung (z. B. Konzerte, Kongresse, Kino, Theater, Diskothek, Tanzveranstal-

tungen, Sportveranstaltungen, Volksfeste, Firmenveranstaltungen).

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtigte oder Ausscheider*innen
festgestellt oder ergibt sich, dass ein/-e Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Aus-
scheider*in war, so trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG die notwendigen
Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer
Krankheiten erforderlich ist. Unter diesen Voraussetzungen kann die zuständige Behörde ge-
maß § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren
Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die eine Verbreitung von Krankheitserre-
gern begünstigen.

Gemäß § 2 Nummer 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes
vermehrungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches
transmissibles Agens, das bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursa-
chen kann. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2
Nummer 1 IfSG.
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Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Hauptübertragungsweg ist die Tröpfchenin-
fektion. Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute derAtemwege ge-
schehen oder auch direkt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der
Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Insofern erhöht sich das Risiko einer Anste-
ckung mit dem SARS-CoV-2 Virus bei Veranstaltungen und damit die Gefahr, dass sich die
Infektionen in der Bevölkerung weiterverbreiten.

Nach Einschätzung des Robert-Koch-lnstituts (RKI) sind zur Bewältigung der aktuellen Wei-
terverbreitung des SARS-CoV-2 Virus „massive Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentli-
chen Gesundheitsdienstes erforderlich." Es wird das Ziel verfolgt, die Infektionen in Deutsch-
land so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie mög-
lich zu verzögern. Damit sind gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung
von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im privaten, beruflichen
und öffentlichen Bereich verbunden. Vordem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der
SARS-CoV-2-lnfektionen müssen weiterhin kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflus-
sung, insbesondere Verzögerung der Ausbreitungsdynamik ergriffen und Infektionsketten
unterbrochen werden. Durch die durch diese Maßnahmen verlangsamte Weiterverbreitung
des Virus kann die dringend erforderliche Zeit gewonnen werden, um im Interesse des Ge-
sundheitsschutzes vulnerabler Personengruppen das Gesundheitssystem leistungsfähig zu
halten.

Mit dem Verbot und den Beschränkungen kann die dringend erforderliche Verzögerung des
Eintritts von weiteren Infektionen erreicht werden. Dadurch gelingt es, das Gesundheitswesen
nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung von Erkrankten so-
wie sonstigen Krankheitsfällen bereit zu halten. Damit wird auch Zeit gewonnen, Therapeutika
und Impfstoffe zu entwickeln.

Die Entwicklungen der letzten Tage zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen.
Aufgrund der Erlasslage ist das Entschließungsermessen insofern reduziert, als weitere Maß-
nahmen erforderlich sind, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und Infektionsketten zu
unterbrechen.

Hinsichtlich des Auswahlermessens ist grundsätzlich davon auszugeben, dass aufgrund aktu-
eller Entwicklungen und Erkenntnislagen, insbesondere der stark zunehmenden Ausbreitung
von SARS-CoV-2 auch bei Veranstaltungen von unter 1.000 Teilneh-
mer*innen/Besucher*innen keine Schutzmaßnahmen getroffen werden können, die gleich ef-
fektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind, als die Veranstaltung nicht durchzuführen. Das
Auswahlermessen der zuständigen Behörden reduziert sich regelmäßig dahingehend, dass
nur die Absage oder zeitliche Verschiebung bis zur Änderung der Gefährdungslage und Auf-
hebung der getroffenen Maßnahmen in Betracht kommt. Hiervon ausgenommen sind notwen-
dige Veranstaltungen, insbesondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung oder der Daseinsfürsorge und -Vorsorge zu dienen bestimmt sind. Vor dem
Hintergrund der dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-E müssen weiterhin kontaktreduzie-
rende Maßnahmen zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung derAusbreitungsdynamik
ergriffen und Infektionsketten unterbrochen werden. Durch die durch diese Maßnahmen ver-
langsamte Weiterverbreitung des Virus kann die dringend erforderliche Zeit gewonnen wer-
den, um im Interesse des Gesundheitsschutzes vulnerabler Personengruppen das Gesund-
heitssystem leistungsfähig zu halten.
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Durch den vorherrschenden Ubertragungsweg (Tröpfchen) -z. B. durch Husten, Niesen oder
teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen - kann es leicht zu Ubertra-
gungen von Mensch zu Mensch kommen. Eine Vermeidung von nicht notwendigen Veranstal-
tungen ist angezeigt, um dem Ziel, die Ausbreitung des Virus durch konsequente soziale Dis-
tanzierung im täglichen Leben zu verlangsamen, näher zu kommen.

Im Rahmen meiner Risikobewertung komme ich zu dem Ergebnis, dass bei der aktuellen Aus-
breitungsgeschwindigkeit das Ziel einer Eindämmung nur erreicht werden kann, wenn vorü-
hergehend jede Veranstaltung unabhängig von ihrer Personenzahl untersagt wird. Jeder nicht
notwendige soziale Kontakt beinhaltet ein derart hohes Gefährdungspotenzial, so dass nur
durch ein Verbot von Veranstaltungen eine Weiterverbreitung der Infektionen mit dem SARS-
CoV-2-Virus in der Bevölkerung verhindert oder zumindest verlangsamt werden kann. Dem
gegenüber sind keine ausreichenden Schutzmaßnahmen durch die Veranstalter möglich, die
gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind, als eine Veranstaltung nicht durchzuführen.
Die extrem hohen Risikofaktoren des Zusammentreffens von Personen bei Veranstaltungen,
wie vor allem Dauer, Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten sowie die fehlende Rück-
verfolgbarkeit reduzieren mein Ermessen dahingehend, dass nur die Absage in Betracht
kommt.

Aufgrund der aktuellen Risikobewertung kann nur mit dem Verbot von Veranstaltungen die
dringend erforderliche Verzögerung des Eintritts von weiteren Infektionen erreicht werden. Ziel
ist es, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für die
Behandlung von Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereit zu halten. Damit wird
auch Zeit gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist das zeitlich unbefristete Verbot nicht nur zur Gefah-
renabwehr geeignet, sondern auch erforderlich und verhältnismäßig. Zwar werden die Grund-
rechte der Art. 2, Absatz 2, Satz 2, Art. 4, Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Art. 8 Grundgesetz

insoweit eingeschränkt. Die Maßnahme ist jedoch in Anbetracht der vorrangigen Interessen
der Gesundheitssicherung der Bevölkerung, insbesondere der besonderen Risikogruppen,
gerechtfertigt.

Zu Ziffern 12-15:

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in
Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infektio-
nen.

Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der
weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2-lnfektionen ist es erforderlich, weitere
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung - insbesondere Verzögerung - derAus-

breitungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen.

Durch den vorherrschenden Ubertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) - z. B. durch
Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen - kann
es leicht zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen.

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört daher auch eine Beschrän-
kung der Ausbreitung in besonders relevanten Einrichtungen wie Schulen und Kindertages-
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Stätten, wo viele Menschen auf engem Raum in Kontakt miteinander treten, auf Grundlage von
§ 28 IfSG.

Rechtsgrundlage für die Maßnahmen nach Ziffer 1 bis 4 ist § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG.

Zu Ziffer 12:

In Schulen kommt es im Klassenverband und bei schulinternen Veranstaltungen zu zahtrei-
chen Kontakten zwischen Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehr- und Aufsichtspersonal.
Nach den bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder zwar nicht schwer an COVID-19. Sie
können jedoch ebenso wie Erwachsene ohne Symptome zu zeigen, Uberträger des SARS-
CoV-2 sein. Kinder und Jugendliche sind zugleich besonders schutzbedürftig. Dabei ist die
Ubertragungsgefahr bei Kindern besonders hoch, da kindliches Verhalten, unter anderem in
den Unterrichtspausen sowie der Nachmittagsbetreuung, regelmäßig einen spontanen engen
körperlichen Kontakt der Kinder untereinander mit sich bringt. Das Einhalten disziplinierter Hy-
gieneetiketten ist zudem abhängig vom Alter und der Möglichkeit zur Übernahme von (Eigen-
)Verantwortung und bedarf daher bei Kindern noch einer entwicklungsangemessenen Unter-
stützung durch Erwachsene.

Diese Unterstützung kann in Schulen in einer Vielzahl an betreuten Kindern seitens der Lehr-
und Aufsichtspersonen nicht immer ununterbrochen sichergestellt werden. Damit steigt die
Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese nach Hause in
die Familie getragen werden. Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller Umstände eine
altgemeingültige Anordnung erforderlich, um die Verbreitung der Infektion durch Schülerinnen
und Schüler zu verhindern.

Zu Ziffer 13:

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie medizinische und pflegerische Versorgung der
Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Einstellung des Schulbetriebs aufrechterhalten
werden. Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der ge-
nannten Personengruppen nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Kinder zu beeinträchti-
gen. Zu den Unterrichts- und Betreu u ngszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung
im Schulgebäude für betreuungsbedürftige Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen
sicherzustellen. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der zu be-
freuenden Kinder so gering wie möglich zu halten, damit einer weiteren Verbreitung von
SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden kann. Andernfalls wäre die Maßnahme der Schul-
schließung nicht effektiv, wenn sich zugleich Schülerinnen und Schüler in unveränderter An-
zahl dort zu Betreuungszwecken aufhalten würden.

Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbedarfs.

Zu Ziffer 14:

In Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege kommt es zu zahlreichen Kontakten
zwischen den Kindern und dem Betreuungspersonal. Nach den bisherigen Erkenntnissen er-
kranken Kinder zwar nicht schwer an COVID-19. Sie können jedoch ebenso wie Erwachsene,
ohne Symptome zu zeigen, Uberträger des SARS-CoV-2 sein. Kinder sind zugleich besonders
schutzbedürftig. Dabei ist die Ubertragungsgefahr bei Kindern besonders hoch, da kindliches
Verhalten regelmäßig einen spontanen engen körperlichen Kontakt der Kinder untereinander
mit sich bringt. Das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten ist zudem abhängig vom Alter
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und der Möglichkeit zur Übernahme von (Eigen-)Verantwortung und bedarf daher bei Kindern
noch einer entwicklungsangemessenen Unterstützung durch Erwachsene.

Diese Unterstützung kann in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege mit einer
Vielzahl an betreuten Kindern seitens der Betreuungspersonen nicht immer ununterbrochen
sichergestellt werden. Damit steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtung
verbreiten und diese nach Hause in die Familien getragen werden. Aus diesen Gründen ist
nach Abwägung aller Umstände eine allgemeingültige Anordnung erforderlich, um die Verbrei-
tung der Infektion zu verhindern.

Zu Ziffer 15:

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pflegerische Versorgung
der Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der Zutrittsbeschränkung zu
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege aufrechterhalten werden. Dazu sind
Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten Personen-
gruppen nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Kinder zu beeinträchtigen. Zu den übli-
chen Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung in der jeweiligen Einrich-
tung für Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen sicherzustellen. Der Nachweis der
Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der zu betreuenden Kinder so gering wie mög-
lich zu halten, damit einer weiteren Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden
kann. Andernfalls wäre die Maßnahme des Betretungsverbotes von Kindertageseinrichtungen
und der Kindertagespflege nicht effektiv, wenn sich die Kinder in unveränderter Anzahl dort zu
Betreuungszwecken aufhalten würden.

Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbedarfs.

Inkrafttreten und Geltungsdauer:

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 41
Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). Diese Anordnung gilt unbefristet. Dies ist
angemessen, um die weitere Verbreitung kurzfristig zu verzögern. Eine Befristung ist nicht an-
gezeigt, da in den nächsten Wochen noch mit weiter steigenden Infektionszahlen zu rechnen
ist. Sollte die Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen nicht mehr erforderlich sind, wird die
Anordnung geändert oder aufgehoben.

Hinweise:

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8
IfSG. Eine Anfechtungsklage hat somit keine aufschiebende Wirkung. Hingewiesen wird ferner
auf die Vorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG, wonach derjenige, der einer vollziehbaren An-
Ordnung nach § 30 Abs. 1 IfSG zuwiderhandelt, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft wird.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgäbe Klage er-
hoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3,
45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle einzureichen.
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbei-
tung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und
auf einem sicheren Ubermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die
für die Ubermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestim-
men sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) vom 24. November 2017 (BGBI. l S.
3803).

Datteln, 18.03.2020

^g>—)ora

Bürgermeister
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